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LIEBE LESER
Nach einer langen Krise im Filmschaffen hat sich die « Filmszene Schweiz» grundlegend

gewandelt. Es existiert ein — wenn auch nicht gerade blühendes, so doch ernst
zu nehmendes —freies, unabhängiges Filmschaffen, dasein relativ breites Spektrum
aufweist. Ein Teil dieses Filmschaffens ist gesellschaftspolitisch engagiert und
versucht mit mehr oder weniger Geschick, Schatten und Missstände unserer
Wohlstands- und Konsumgesellschaft aufzuzeigen. Dass es solche Probleme gibt, stellt
kein vernünftiger Mensch in Abrede. Und dennoch wird diesen Filmen in
zunehmendem Masse vorgeworfen, sie seien agitatorisch, subversiv, destruktiv und würden

sich demagogisch gegen die bestehende Ordnung wenden. Solche Filme seien
deshalb von der Förderung durch den Bund auszuschliessen.
Wenn Subversion darin besteht, unterschwellig eine umstürzlerische, revolutionäre
Stimmung zu schaffen, um unter Umgehung demokratischer Mittel gesellschaftliche

und politische Veränderungen herbeizuführen, dann dürften Filme, bei denen
dies zutrifft, tatsächlich nicht vom Bund gefördert werden. Sind aber Filme, die-gewiss

oft einseitig und unvollständig — Probleme unserer Gesellschaft (Boden- und
Wohnungsfragen, Bergbauern, Gastarbeiter, Militär usw.) bewusstmachen und
damit Ansätze zu einer Veränderung bieten wollen, gleich als subversiv oder als
«marxistische Lehrstücke» zu verteufeln? Wer solches tut, scheint nicht nur eine
eigenartige Auffassung von Meinungsfreiheit zu besitzen, sondern muss sich auch
die Frage gefallen lassen, ob diese Filme nicht einfach deswegen diffamiert werden,
weil sie politisch auf einer anderen Seite stehen. Agitatorisch und subversiv scheinen

immer die Andersdenkenden zu sein, und als objektiv wird oft nur der eigene
Standpunkt akzeptiert. Bedenklich ist auch, welche Aversionen gegen jene frei werden,

welche sich auf die Seite gesellschaftlich Benachteiligter stellen. Zudem wäre
noch zu fragen, ob nicht jene, die partout jede Veränderung verhindern und jede
unbequeme Diskussion über fragwürdige Zustände abwürgen wollen, auf die Dauer
für unser Staats- und Gesellschaftswesen schädlicher sind als viele der sogenannten
Subversiven. Eine Demokratie muss sich und ihre Institutionen ständig in Frage stellen

können, sonst ist sie verkalkt.
Im übrigen scheint dieses ganze Problem auch eine Generationenfrage zu sein. Das
freie Filmschaffen ist in den Händen einer jungen Generation, die unbequeme
Fragen stellt und an Bestehendem rüttelt. Das ist ihr gutes Recht, und es ist nicht
unsympathisch, dass sie dabei ihr, meist links liegendes, gesellschaftspolitisches
Engagement offen darlegt. Man soll ihre Filme als Denkanstösse betrachten, was keineswegs

heisst, sich mit ihrem Standpunkt in jedem Fall zu identifizieren. Diese Reife
zur gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung ist doch den Schweizer Bürgern
eigentlich zuzutrauen, oder nicht?

Mit freundlichen Grüssen
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